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§ 116 InvFG 2011 Prüfung der
Anteilinhaberinformationen bei

Verschmelzung eines in Österreich
bewilligten übernehmenden OGAW

 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Im Rahmen der Verschmelzung eines in Österreich bewilligten übernehmenden OGAW hat die FMA, im Falle

einer grenzüberschreitenden Verschmelzung auf Basis der von der zuständigen Behörde des

Herkunftmitgliedstaates des übertragenden OGAW übermittelten Informationen, die potenziellen Auswirkungen

der geplanten Verschmelzung auf die Anteilinhaber des übernehmenden OGAW abzuwägen, um die

Angemessenheit der Informationen für die Anteilinhaber zu prüfen.

2. (2)Hat die FMA Bedenken betreffend die Angemessenheit der Informationen für die Anleger des übernehmenden

OGAW, so hat sie spätestens 15 Arbeitstage nach Erhalt der vollständigen Informationen, oder im Fall einer

grenzüberschreitenden Verschmelzung spätestens 15 Arbeitstage nach Erhalt der Kopien der vollständigen

Informationen gemäß Abs. 1 den übernehmenden OGAW schriftlich aufzufordern, die Informationen für seine

Anteilinhaber zu ändern. Diese Aufforderung hemmt bei einer inländischen Verschmelzung den Fortlauf der

Beurteilungsfrist gemäß § 115 Abs. 6 bis zum Eingang der geänderten Informationen für die Anleger bei der FMA.

3. (3)Im Falle einer grenzüberschreitenden Verschmelzung hat die FMA den zuständigen Behörden des

Herkunftmitgliedstaates des übertragenden OGAW einen Hinweis auf ihre Bedenken innerhalb der Frist nach

Abs. 2 Satz 1 zu übermitteln und nachdem ihr die geänderten Informationen für die Anteilinhaber des

übernehmenden OGAW vorgelegt worden sind, den zuständigen Behörden des Herkunftmitgliedstaates des

übertragenden OGAW innerhalb von 20 Arbeitstagen mitzuteilen, ob diese geänderten Informationen

zufriedenstellend sind.
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